
Angebote der Jugendhilfe / Hilfen zur Erziehung 

Eingliederungshilfe für von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Ju-
gendliche § 35a SGB VIII 
 
Kurzbeschreibung Die Eingliederungshilfe ist für Kinder und Jugendliche 

mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer 
Behinderung da. Ihre Aufgabe ist es, vielfältige und auf 
die jungen Menschenabgestimmte Hilfeformen 
anzubieten, um die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen. 

Ziele des Angebotes  Unterstützung, Förderung und/oder 
Wiederherstellung der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben 

 Eine seelische Behinderung und deren Folge 
verhindern oder abmildern 

An wen richtet sich das Angebot? Einen Anspruch auf eine Eingliederungshilfe haben 
Kinder und Jugendliche mit einer seelischen 
Behinderung oder Kinder und Jugendliche, die davon 
bedroht sind. 

Rechtliche Grundlage / Kostenträger  § 35a SGB VIII / Öffentlicher Träger der Jugendhilfe 
 

Voraussetzungen und Beantragung  § 86 SGB VIII / Örtliche Zuständigkeit für 
Leistungen an Kindern, Jugendlichen und Eltern 

 Nach Absprache mit der Stadt Wolfsburg, 
Abteilung Eingliederungshilfe unter 18 Jahre 

 Einbeziehung der betroffenen Kinder bzw. 
Jugendlichen und deren Eltern  

 Eine ärztliche Stellungnahme ist erforderlich 

 Es muss geklärt werden, ob es sich um eine 
seelische bzw. eine drohende seelische 
Behinderung handelt oder um 
Lernschwierigkeiten (Legasthenie bzw. 
Dyskalkulie) bzw. Verhaltensauffälligkeiten (z. B. 
ADS). Ein wichtiges Kriterium ist dabei die 
Teilhabebeeinträchtigung. 

Beschreibung des Angebotes  Mögliche Leistungen der Eingliederungshilfe sind 
ambulante oder stationäre Rehabilitationsmaßnahmen, 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben und Leistungen zur Teilhabe 
am sozialen Leben. Die Angebote können ambulant, 
teilstationär oder auch stationär sein. Neben der 
Eingliederungshilfe wird häufig gleichzeitig Hilfe zur 



Erziehung angeboten. 

Kosten  Das Angebot ist kostenfrei. 

Kontaktdaten  Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich Soziales 
Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche 
Tel.: 05361/285100 
eingliederungshilfe-kinder-
jugendliche@stadt.wolfsburg.de 
 

 


